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►AKTUELL: VORSORGEVOLLMACHT ERTEILEN, ABER BEVOLLMÄCHTIGTEN SORGFÄLTIG AUSWÄHLEN! 

Die rechtliche Betreuung eines Volljährigen ist seit 
1992 der Ersatz für die frühere Entmündigung. Die 
Bestellung eines Betreuers erfolgt durch ein Amtsge-
richt, wenn jemand auf Grund einer psychischen 
Krankheit oder einer körperlichen, geistigen oder 
seelischen Behinderung seine Angelegenheiten ganz 
oder teilweise nicht besorgen kann. 
Mehr Einfluss kann man sich im Bedarfsfall dadurch 
erhalten, dass man rechtzeitig eine Vorsorgevoll-
macht erteilt und möglichst notariell beurkunden 
lässt. Eine als Ausgangspunkt geeignete Vorlage 
hierfür findet man z. B. auf der Website des Bundes-
justizministeriums (www.bmj.de). Dann ist eine Be-
treuung nicht erforderlich – sofern die Angelegen-
heiten dann ebenso gut besorgt werden wie durch 
einen (Berufs-)Betreuer. Alternativ kann man mit 
einer Betreuungsverfügung das Gericht weitgehend 
binden, eine bestimmte Person als Betreuer zu be-
stellen – mit ähnlichen Voraussetzungen. Wie be-

deutsam es im Sinne dieser Voraussetzungen ist, 
sich Lebenssituation im Falle einer aktiven Nutzung 
der Vorsorgevollmacht genau zu überlegen, zeigt ein 
aktuelles Urteil des Bundesgerichtshofs (Beschluss 
vom 07.08.2013, Az. XII ZB 671/12). 
Dort hatte eine später demente Mutter einer Tochter 
eine Vorsorgevollmacht erteilt, die dann auch aus-
geübt wurde. Später zog eine andere Tochter in die 
Wohnung der Mutter und es kam zwischen der be-
vollmächtigten und der nicht bevollmächtigten 
Tochter zum Streit. Daraufhin bestellte das Gericht 
einen Berufsbetreuer. Hiergegen konnte sich die be-
vollmächtigte Tochter gerichtlich nicht erfolgreich 
wehren. Dieses Ergebnis dürfte nicht dem Interesse 
der Mutter entsprechen, jedoch musste es nach der 
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs dazu kom-
men, weil die Bevollmächtigte – auch unverschuldet 
– objektiv nicht in der Lage war, die Vollmacht zum 
Wohle ihrer Mutter auszuüben. 

►FÄLLIGKEITSTERMINE STEUERN UND SOZIALVERSICHERUNG OKTOBER UND NOVEMBER 2013 
 

S T E U E R A R T F Ä L L I G K E I T 

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag1 10.10.2013 11.11.2013 

Einkommensteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag – – 

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag – – 

Umsatzsteuer2 10.10.2013 11.11.2013 

Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung – – 

Ende der Schonfrist obiger Steuerarten3 14.10.2013 14.11.2013 

Gewerbesteuer – 15.11.2013 

Grundsteuer – 15.11.2013 

Ende der Schonfrist obiger Steuerarten3 – 18.11.2013 

Sozialversicherung4 29.10.2013 27.11.2013 

Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag Seit dem 01.01.2005 sind die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende 
Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an An-
teilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

 

1 Für den abgelaufenen Monat; bei Vierteljahreszahlern nach Quartalsende für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
2 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat; bei Vierteljahreszahlern nach Quartalsende (bei Dau-

erfristverlängerung einen Monat später) für das vorangegangene Kalendervierteljahr. 
3 Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, 

dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die 
Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Die Schonfrist endet damit entsprechend früher. Es sollte 
stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

4 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats vor-
gezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitli-
cher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit an die jeweilige Einzugs-
stelle übermittelt werden. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage 
vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf 
einen Tag nach Feiertagen fällt. 
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►UNTERNEHMER/BETEILIGUNGEN 

Abgrenzungskriterien für Gebühren eines Darle-
hens als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten 
Die rechtlichen Beziehungen zwischen einem Darle-
hensgeber und Darlehensnehmer können grundsätz-
lich nicht in mehrere Einzelrechtsverhältnisse aufge-
teilt werden. Die Beschaffung, Auszahlung und zeit-
liche Überlassung des Kapitals sind als einheitliches 
Geschäft zu behandeln. Ob dabei anfallende Kredit-
gebühren Vorleistungen für eine zeitraumbezogene 
Gegenleistung sind, hängt wesentlich von den ver-
traglich vereinbarten Bedingungen ab. Dabei ist von 
entscheidender Bedeutung, ob der Empfänger die 
Zahlung bei vorzeitiger Beendigung des Vertrags-
verhältnisses behalten darf. Ist das der Fall, sind die 
Gebühren als Betriebsausgaben sofort abzugsfähig. 
Demgegenüber haben die Gebühren Vorleistungs-
charakter, wenn der Empfänger sie bei vorzeitiger 
Vertragsbeendigung zeitanteilig zurückzuzahlen hat. 
Die Gebühren sind dann als aktiver Rechnungsab-
grenzungsposten zu aktivieren und auf die Laufzeit 
des Darlehens zu verteilen. 
Unter Berücksichtigung dieser Gesichtspunkte hat 
der Bundesfinanzhof Bearbeitungsgebühren und 
eine Risikoprämie für das Recht auf außerplanmäßi-
ge Kredittilgung den laufenden Betriebsausgaben 
zugeordnet. Wesentlich war, dass die Gebühren bei 
vorzeitiger Beendigung des Darlehensvertrags von 
der Bank nicht zurückgefordert werden konnten. 

Gegenseitige Risikolebensversicherungsbeiträge 
von Personengesellschaftern keine Betriebsausga-
ben 
Die Abzugsfähigkeit von Versicherungsprämien 
richtet sich nach der Art des versicherten Risikos. 
Deckt die Versicherung ein betriebliches Risiko ab, 
sind gezahlte Prämien Betriebsausgaben und verein-
nahmte Versicherungsleistungen Betriebseinnahmen. 
In einem vom Bundesfinanzhof entschiedenen Fall 
hatten sich die Gesellschafter einer Rechtsanwalts-
kanzlei verpflichtet, Risikolebensversicherungen auf 
den jeweils anderen Gesellschafter abzuschließen. 
Hierdurch sollte der durch den Tod eines Gesell-
schafters drohende Umsatzausfall abgedeckt wer-
den. Das Gericht entschied, dass solche Versiche-
rungsprämien keine Betriebsausgaben sind, weil der 
Todesfall als versicherte Gefahr in diesem Fall der 
Privatsphäre zuzurechnen ist. 

Anwendbarkeit der sog. 1 %-Regelung auf Taxen 
Bei der Ermittlung des Werts für die private Nut-
zung eines betrieblichen Kraftfahrzeuges nach der 
sogenannten 1 %-Regelung kommt es nicht darauf 
an, ob das Fahrzeug einen besonderen Charakter 
hat. Es muss typischerweise für Privatfahrten geeig-
net sein. Dies gilt auch für ein Taxi. 

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass alle Pkw 
und Motorräder privat genutzt werden können. Nur 
bei Lkw, Zugmaschinen und Sonderfahrzeugen gilt 
etwas Anderes. Hier ist die Finanzverwaltung für 
eine private Mitbenutzung beweispflichtig. 

►GRUNDEIGENTÜMER 

Einkünfteerzielungsabsicht bei langjährigem, 
strukturellem Leerstand von Wohnungen 
Der Bundesfinanzhof hatte 2012 präzisiert, unter 
welchen Voraussetzungen Aufwendungen für lang-
jährig leer stehende Wohnimmobilien als Werbungs-
kosten zu berücksichtigen sind. Im Einzelfall kann 
ein besonders lang andauernder Leerstand - auch 
nach vorheriger, auf Dauer angelegter Vermietung - 
dazu führen, dass eine vom Steuerpflichtigen aufge-
nommene Einkünfteerzielungsabsicht ohne sein Zu-
tun oder Verschulden wegfällt. 
Über einen solchen Fall hatte das Gericht zu ent-
scheiden: Ein Miteigentümer kaufte im November 
1997 ein mit einer Stadtvilla bebautes Grundstück. 
Die 1928 erbaute Villa wurde früher von seiner Fa-
milie genutzt. In der Zeit von 1949 bis 1992 war das 
Objekt fremd vermietet. Seitdem steht das Haus leer. 
Nach Erwerb des Alleineigentums beauftragte der 
Kläger eine Wohnungsgesellschaft mit der Verwal-
tung und Vermietung. Er fand aber keinen Mieter. In 
der Stadt stand rund die Hälfte des Mietwohnraums 
leer. Außerdem war eine Vermietung aufgrund des 
baulichen Zustands des Objekts nicht möglich. Die 
Stadtvilla hätte grundlegend saniert werden müssen. 
Unter Berücksichtigung des Mietpreisniveaus wäre 
dies unwirtschaftlich. Das Finanzamt lehnte es ab, 
den geltend gemachten Werbungskostenüberschuss 
in Höhe von 3.000,00 € zu berücksichtigen.  
Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass die Wer-
bungskostenüberschüsse nicht geltend gemacht 
werden können, weil die ursprüngliche Einkünfteer-
zielungsabsicht ohne Zutun des Eigentümers wegge-
fallen ist. Eine Vermietung ist auf absehbare Zeit 
mangels Nachfrage nicht zu erreichen. Das Objekt 
müsste dazu grundlegend saniert werden. Eine sol-
che Sanierung ist jedoch unwirtschaftlich. 

Folgen einer unwirksamen Befristung eines Miet-
vertrags 
Der Bundesgerichtshof hatte die Frage zu entschei-
den, wie ein Mietvertrag auszulegen ist, der eine 
unwirksame Befristung enthält. Mieter und Vermie-
ter hatten auf Verlangen des Mieters vereinbart, dass 
das Mietverhältnis für die Zeit von sieben Jahren 
geschlossen wird, mit der Möglichkeit einer zweimal 
dreijährigen Verlängerungsoption. Der Vermieter 
kündigte vor Ablauf der Befristung das Mietverhält-
nis wegen Eigenbedarfs und berief sich auf die Un-
wirksamkeit der vertraglichen Vereinbarung. 
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Nach Auffassung des Gerichts war die zwischen den 
Parteien vereinbarte Befristung unwirksam, weil die 
gesetzlichen Voraussetzungen hierfür nicht vorla-
gen. Deshalb gilt der Vertrag auf unbestimmte Zeit 
geschlossen. Die dadurch im Vertrag entstandene 
Lücke ist durch eine ergänzende Vertragsauslegung 
zu schließen. Dabei ist zu berücksichtigen, was die 
Parteien möglicherweise vereinbart hätten, wenn 
ihnen die Unwirksamkeit der Vertragsbestimmung 
bekannt gewesen wäre. Da beide Seiten bei Ver-
tragsschluss ein längerfristiges Mietverhältnis einge-
hen wollten, gilt der beiderseitige Kündigungsver-
zicht für die Dauer der unwirksamen Vereinbarung 
weiter. Die Kündigung des Vertrags wegen Eigen-
bedarfs ist deshalb unwirksam. 
Diese Entscheidung steht im Widerspruch zur bishe-
rigen Rechtsprechung. Danach war ein beiderseitiger 
formularmäßiger Kündigungsverzicht von mehr als 
vier Jahren wegen unangemessener Benachteiligung 
des Mieters i. d. R. unwirksam. Durch die ergänzen-
de Vertragsauslegung lässt sich faktisch ein deutlich 
längerer beiderseitiger Kündigungsschutz erreichen. 

►UMSATZSTEUER 

Zahlung eines Minderwertausgleichs wegen Schä-
den am Leasingfahrzeug nicht umsatzsteuerbar 
Echte Schadensersatzleistungen und Entschädigun-
gen sind nach dem Umsatzsteuergesetz kein Entgelt 
und damit nicht umsatzsteuerbar. 
Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass der lea-
singtypische Minderwertausgleich nicht der Um-
satzsteuer zu unterwerfen ist. Es fehlt der für einen 
Leistungsaustausch im umsatzsteuerrechtlichen Sin-
ne erforderliche unmittelbare Zusammenhang zwi-
schen Leistung und Gegenleistung bezogen auf den 
vom Leasingnehmer gezahlten Minderwertaus-
gleich, weil diesem objektiv keine eigenständige 
Leistung des Leasinggebers gegenübersteht. Der 
Leasingnehmer schuldet insofern kein Entgelt für 
eine vereinbarte Leistung, sondern er leistet Ersatz 
für einen Schaden, der seine Ursache in einer nicht 
mehr vertragsgemäßen Nutzung des Fahrzeugs hat. 
Bereits der Bundesgerichtshof hatte 2011 entschie-
den, dass ein Minderwertausgleich, den der Lea-
singgeber bei vorzeitiger Vertragsbeendigung oder 
nach regulärem Vertragsablauf wegen einer über 
normale Verschleißerscheinungen hinausgehenden 
Verschlechterung der zurückzugebenden Leasingsa-
che vom Leasingnehmer beanspruchen kann, ohne 
Umsatzsteuer zu berechnen ist. 

Berechnung der Steuer nach vereinnahmten Ent-
gelten durch Angehörige der freien Berufe 
Für Lieferungen und sonstige Leistungen ist die 
Umsatzbesteuerung grundsätzlich nach vereinbarten 
Entgelten (sog. Sollversteuerung) vorzunehmen. Für 

bestimmte Unternehmen wird auf Antrag gestattet, 
die Umsatzsteuer nach vereinnahmten Entgelten 
(sog. Istversteuerung) zu versteuern. Für Angehöri-
ge freier Berufe mit Einkünften aus selbstständiger 
Arbeit gilt die Istversteuerung auf Antrag auch. 
Der Bundesfinanzhof hatte bereits vor drei Jahren 
entschieden, dass diese Regelung nicht anwendbar 
ist, wenn der Unternehmer  
buchführungspflichtig ist. Dies gilt auch, wenn der 
Unternehmer freiwillig Bücher führt. Die gegen das 
Urteil eingelegte Verfassungsbeschwerde wurde 
vom Bundesverfassungsgericht nicht angenommen. 
Das Bundesministerium der Finanzen hat jetzt die 
Finanzämter angewiesen, betroffenen Unternehmen 
keine Genehmigung mehr zu erteilen. Sollte im Ein-
zelfall eine bereits unter dem Vorbehalt des Wider-
rufs erteilte Genehmigung zurückzunehmen sein, ist 
die Wirkung der Rücknahme auf nach dem 
31.12.2013 ausgeführte Umsätze zu beschränken. 
Hat der vom Unternehmer im Kalenderjahr 2012 
erzielte Gesamtumsatz allerdings nicht mehr als 
500.000,00 € betragen, erfüllt der Unternehmer die 
Voraussetzungen des Gesetzes. In diesem Fall kann 
die Berechnung der Umsatzsteuer nach vereinnahm-
ten Entgelten unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs genehmigt werden. 

►ARBEITGEBER/ARBEITNEHMER 

Übernahme von Beiträgen für die Mitgliedschaft 
in einem Golfclub ist Arbeitslohn 
Eine Gesellschaft übernahm für einen Geschäftsfüh-
rer Aufnahmegebühren und Jahresbeitrag für einen 
Golfclub. Das Finanzamt versteuerte diese Beträge 
nach einer Lohnsteueraußenprüfung als Arbeitslohn. 
Der Bundesfinanzhof bestätigte dies. Die Mitglied-
schaft in einem Sportverein betrifft die Privatsphäre 
des Arbeitnehmers. Das gilt auch, wenn eine solche 
Mitgliedschaft dem Beruf förderlich ist und der Ar-
beitnehmer gar nicht spielt, weil er nicht die sog. 
Platzreife besitzt. Eine Aufteilung der Kosten in ei-
nen beruflichen und einen privaten Anteil ist in die-
sen Fällen nicht möglich. 

Altersteilzeitbezüge während der Freistellungs-
phase keine Versorgungsbezüge 
Die in der Freistellungsphase einer Altersteilzeit 
nach dem sogenannten Blockmodell geleisteten Zah-
lungen sind keine Versorgungsbezüge. Als Versor-
gungsbezüge gelten nur Ruhegehälter und diesen 
gleichgestellte Bezüge, wie z. B. Witwen- oder Wai-
sengelder. Die Bezüge müssen also einem Versor-
gungszweck dienen. Die im Rahmen einer Altersteil-
zeit während der Freistellungsphase gezahlten Be-
züge sind jedoch Entlohnungen für die aktive Tätig-
keit. Der Abzug eines Versorgungsfreibetrags ist 
somit nicht möglich. 



PROF. DR. MICHAEL SCHEFCZYK 
STEUERBERATER 
FACHBERATER FÜR INTERNATIONALES STEUERRECHT 

MANDANTENBRIEF OKTOBER 2013 
SEITE 4 

 

STEUERBERATER PROF. DR. MICHAEL SCHEFCZYK ∙ SELLINER STR. 10 ∙ 01109 DRESDEN ∙ TEL. 03 51-4 59 56 40 ∙ MICHAEL@SCHEFCZYK.NET ∙ WWW.STB-SCHEFCZYK.DE 

Bestimmtheit einer ordentlichen Kündigung 
Kündigungen müssen bestimmt und unmissver-
ständlich erklärt werden. Dazu gehört auch, dass 
der Empfänger erkennen können muss, wann das 
Arbeitsverhältnis enden soll. Nach einer Entschei-
dung des Bundesarbeitsgerichts reicht hierfür auch 
ein Hinweis auf die maßgeblichen gesetzlichen Fris-
tenregelungen, wenn der Empfänger hierdurch un-
schwer ermitteln kann, zu welchem Termin das Ar-
beitsverhältnis enden soll. In dem konkreten Fall 
hatte ein Insolvenzverwalter eine Arbeitnehmerin 
„zum nächstmöglichen Zeitpunkt“ gekündigt, wobei 
das Schreiben im Weiteren ausführte, welche Kün-
digungsfristen sich aus § 622 BGB ergeben und dass 
§ 113 InsO eine Begrenzung der gesetzlichen, tarifli-
chen oder arbeitsvertraglichen Kündigungsfrist auf 
drei Monate bewirke, sofern sich eine längere Frist 
ergebe. Die Klägerin, das Arbeitsgericht und das 
Landesarbeitsgericht hielten die Kündigungserklä-
rung für unbestimmt und deshalb unwirksam. 
Das Bundesarbeitsgericht sah dies anders. Die Klä-
gerin habe dem Kündigungsschreiben unter Berück-
sichtigung ihrer Betriebszugehörigkeit entnehmen 
können, dass § 113 InsO zu einer Begrenzung der 
Kündigungsfrist auf drei Monate führte, ihr Arbeits-
verhältnis also zum 31.08.2010 enden sollte. 

Verpflegungsmehraufwand für Leiharbeiter 
Mehraufwendungen für die Verpflegung sind nicht 
als Werbungskosten abziehbar. Wenn ein Steuerzah-
ler vorübergehend von seiner Wohnung entfernt be-
ruflich tätig oder bei seiner individuellen beruflichen 
Tätigkeit typischerweise nur an ständig wechselnden 
Tätigkeitsstätten oder auf einem Fahrzeug tätig 
wird, kann er Pauschalen für Verpflegungsmehr-
aufwand ansetzen. Dies ist allerdings auf die ersten 
drei Monate beschränkt, wenn es sich um eine län-
gerfristige vorübergehende Tätigkeit an derselben 
Tätigkeitsstätte handelt. Nach Auffassung der Fi-
nanzverwaltung sind alle längerfristigen vorüberge-
henden Tätigkeiten an derselben regelmäßigen Tä-
tigkeitsstätte von der Dreimonatsfrist betroffen. 
Auch Leiharbeitnehmern steht Verpflegungsmehr-
aufwand nur in den Grenzen der Dreimonatsfrist zu. 
Für Leiharbeitnehmer gilt nichts anderes als für an-
dere auswärts tätige Arbeitnehmer. Die Dreimonats-
frist gilt für alle Formen einer Auswärtstätigkeit ein-
schließlich der Einsatzwechseltätigkeit. Davon sind 
nur Fahrtätigkeiten ausgenommen. Insoweit unter-
scheidet das Gesetz zwischen Tätigkeitsstätte einer-
seits und Fahrzeug andererseits. 

Abzug außergewöhnlicher Kfz-Kosten als Wer-
bungskosten neben der Entfernungspauschale 
Für die Wege zwischen Wohnung und regelmäßiger 
Arbeitsstätte wird ab 2001 grundsätzlich unabhängig 
vom Verkehrsmittel zur Abgeltung der Aufwendun-

gen eine Entfernungspauschale gewährt. Die Höhe 
der tatsächlichen Aufwendungen ist unbeachtlich. 
Durch die Entfernungspauschale sind sämtliche 
Aufwendungen abgegolten. Lediglich Unfallkosten 
sind als außergewöhnliche Kosten neben der Entfer-
nungspauschale zu berücksichtigen. 
Einem Arbeitnehmer war ein Missgeschick passiert. 
Eine Falschbetankung auf dem Weg zur Arbeitsstelle 
verursachte einen Motorschaden. Den beantragten 
Werbungskostenabzug der Reparaturkosten lehnte 
das Finanzamt ab. 
Das Niedersächsische Finanzgericht gab dem Ar-
beitnehmer jedoch Recht und hat die steuerliche Ab-
zugsfähigkeit dieser Kfz-Reparaturaufwendungen 
bejaht. Das Gericht hat sich mit diesem Urteil gegen 
die zu diesem Problemkreis bisher ergangene Fi-
nanzgerichts-Rechtsprechung und die Auffassung 
der Finanzverwaltung gestellt. Der Bundesfinanzhof 
muss nun für Rechtsklarheit sorgen. 

►ERBEN/VERERBEN 

Sachverständigenkosten zur Ermittlung des 
Grundstückswerts sind Nachlassverbindlichkeit 
Ein Erbe hatte zur Feststellung eines niedrigeren als 
dem mit dem Bedarfswert ermittelten Grundstücks-
werts für die Erbschaftsteuer einen Gutachter beauf-
tragt. Die Kosten für das Gutachten setzte er als 
Nachlassverbindlichkeit an. Dies lehnten Finanzamt 
und Finanzgericht ab. 
Der Bundesfinanzhof legt den Begriff der Nachlass-
regelungskosten weit aus. Zu diesen Kosten gehören 
auch die für die Bewertung von Nachlassgegenstän-
den. Voraussetzung ist, dass sie in einem engen und 
sachlichen Zusammenhang mit dem Erwerb von 
Todes wegen anfallen. 

Erbschaftsteuervergünstigung für Personengesell-
schaftsanteil nur bei Übertragung der Mitunter-
nehmerstellung 
Ein Vater übertrug seine Kommanditbeteiligung auf 
seine Tochter. Er behielt sich zu 94 % den Quoten-
nießbrauch vor. In Höhe dieser Quote war er am 
Gewinn und Verlust beteiligt und ihm standen ent-
sprechende Stimm- und Mitverwaltungsrechte zu. 
Die Erbschaftsteuervergünstigung konnte nach ei-
nem Urteil des Bundesfinanzhofs für den mit dem 
Quotennießbrauch belasteten Teil nicht gewährt 
werden. Die Tochter war wegen der dem Vater zu-
stehenden Stimm- und Mitverwaltungsrechte inso-
weit keine Mitunternehmerin geworden. Auch die 
Tatsache, dass die Tochter hinsichtlich der Quote 
von 6 % eine Mitunternehmerstellung hatte, änderte 
nichts an der Beurteilung. Immerhin konnte sie hier-
für die Steuervergünstigung in Anspruch nehmen. 


